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Ergänzend hat der BDEW Themenpapiere zu folgenden Themen erstellt: 

• Endkundenmarkt 

• Übergangsversorgung (§ 38a EnWG-E) 

• Netz- und Systemsicherheit 

• Energy Sharing 

• Planungs- und Zulassungsrecht und elektromagnetische Beeinflussung 

• Messstellenbetriebsgesetz 

• Anlagensteuerbarkeit 

• Energiefinanzierungsgesetz 

• Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
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1 Zusammenfassung 

Der BDEW nimmt nachfolgend Stellung zum Regierungsentwurf eines „Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energie-
bereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften“ vom 6. August 2025.  

Der BDEW hat in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf für dieses umfassende Gesetz 
ein besonderes Augenmerk auf Bürokratielasten gelegt und möchte eingangs dieser Stellung-
nahme erneut die Bedeutung von Bürokratievermeidung und guter Gesetzgebung betonen. 

Der Koalitionsvertrag ist in diesen Punkten sehr klar. Gesetze müssen sich daran messen las-
sen. 

Der Regierungsentwurf hat bereits etliche Hinweise des BDEW berücksichtigt, wir begrüßen 
das sehr. Das ist der richtige Weg. Gleichwohl sehen wir aber noch weiteres Potenzial für Ver-
einfachung, das dringend gehoben werden muss. Die weiteren Gesetzgebungsverfahren, die 

im Energierecht anstehen, bieten hier erneut Gelegenheit für sorgfältige Prüfung Die Unter-
nehmen der Energiewirtschaft werden seit Jahren mit immer weiteren Pflichten belegt, deren 
Erfüllung nicht dem Erfolg der Unternehmung zugutekommt, sondern allein behördlichen Mo-
nitoring- und staatlichen Kontrollwünschen entspricht. Dafür müssen die Unternehmen Res-
sourcen einsetzen, die an anderer Stelle produktiver wären. 

In dem vorliegenden Entwurf sind insbesondere die Regelungen zum Endkundenmarkt, zu zu-
sätzlichen Veröffentlichungspflichten und zum Monitoring bürokratisch und übersteigen die 
europäischen Vorgaben. Auch zu weiteren Regelungen, die aus BDEW-Sicht bürokratisches Be-
lastungspotential beinhalten, hat der BDEW in seiner Stellungnahme entsprechende Hinweise 
und Verbesserungsvorschläge hinterlegt.   

In der nachfolgenden Stellungnahme werden die grundlegenden Regelungen des Gesetzes 
angesprochen und bewertet. Eine detaillierte Auseinandersetzung – auch über dieses Ge-
setzgebungsverfahren hinaus - erfolgt in gesonderten Themenpapieren, auf die in der Stel-
lungnahme verwiesen wird. So ist eine rasche Gesamtbewertung, wie auch eine gesonderte 

Auseinandersetzung mit einzelnen Themen im Detail möglich.   
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Zusammenfassend bewertet der BDEW den Entwurf wie folgt:  

 

• Bürokratieabbau: Wir begrüßen die verschiedentlichen Ansätze, Bürokratie zu vermei-

den oder abzubauen (u.a. bei Regelungen zu Endkundenmärkten und der Ausgestal-

tung der Plattform nach § 20b durch die BNetzA). Weitere Verbesserungen sind jedoch 

erforderlich.  

• Übergangsregelung für Kundenanlagen: Das EuGH-Urteil zum Begriff der Kundenanla-

gen führt zu erheblicher Verunsicherung im Markt. Bisher als Kundenanlagen qualifi-

zierte Netze, müssen möglicherweise als öffentliche Netze eingeordnet werden und 

unterfielen damit einem gänzlich anderen Regelwerk. Es ist daher wichtig, vor dem 

Jahresende eine unbürokratische Übergangslösung für einzelne Konstellationen zu fin-

den. Betreiber der betroffenen Infrastrukturen (darunter Industrieunternehmen und 

Unternehmen der Wohnungswirtschaft) sowie Netzbetreiber, Regulierungsbehörden 

und Wirtschaftsprüfer müssen vor enormem bürokratischem Aufwand ohne Nutzen 

geschützt werden. Dies gilt unter anderem, aber nicht nur, hinsichtlich der Vorgaben 

zur rechnungsmäßigen Entflechtung nach § 6b EnWG und zur Abwicklung des Belas-

tungsausgleichs. Der BDEW empfiehlt deshalb dringend die Schaffung einer Über-

gangsvorschrift, nach der Kundenanlagen, die bis zu einem bestimmten Stichtag in Be-

trieb genommen und als solche angeschlossen wurden, vorübergehend weiter als Kun-

denanlage und nicht als Energieversorgungsnetz betrieben und abgerechnet können. 

So kann der Zeitraum bis zu einer gut durchdachten Lösung für die Zukunft überbrückt 

werden. 

 

• Endkundenmärkte: Die Regelungen zu Absicherungsstrategien im Strombereich stär-

ken die Rolle der Bundesnetzagentur (BNetzA) gegenüber unseriösen Anbietern. Aller-

dings ist es aus Sicht des BDEW dringend notwendig, dass individuelle und teilweise in 

langjähriger Praxis bewährte Strategien der Absicherung der Beschaffung bei den Lie-

feranten von den Anforderungen in § 5 Abs. 4a EnWG-E erfasst sind. Die bisherige Pra-

xis bestehender Risikomanagementsysteme sollte nicht infrage gestellt werden. Eine 

erste Klarstellung in der Gesetzesbegründung hilft hier schon mal. Um Unklarheiten 

und Risiken für diejenigen zu vermeiden, die bereits über sorgfältig implementierte Ri-

sikomanagementsysteme verfügen, sollte aber auch d  unmissverständlich im Geset-

zestext klargestellt werden, dass ein aufgrund § 91 Abs. 2 AktG oder vergleichbarer Re-

gelungen implementiertes Risikomanagementsystem, das zudem regelmäßig von ei-

nem Wirtschaftsprüfer auditiert wird (z.B. nach IDW PS 340), geeignet ist, die Vorga-

ben aus § 5 Abs. 4a EnWG-E zu erfüllen. 
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BDEW begrüßt ausdrücklich, dass mit dem gesonderten Gesetzesentwurf zum ÜNB-

Netzentgeltschuss nunmehr auch die unveränderte Weitergabe von gesunkenen Netz-

entgelten und Messentgelten sowie Steuern und Konzessionsabgeben (§ 40 Absatz 3 

Nummer 1 bis 5 EnWG-E) in die Regelung des § 41 Abs. 6 EnWG-E aufgenommen wird 

und damit eine unveränderte Weitergabe der gesunkenen  Kalkulationsbestandteile 

ohne formelle Preisänderung möglich ist. Bezüglich der EnWG-Regelungen zur Weiter-

gabe gesunkener Preisbestandteile in § 41 Abs. 6 EnWG-E sollte geprüft werden, inwie-

weit hier auch Kostensteigerungen der vom Lieferanten nicht beeinflussbaren Preisbe-

standteile berücksichtigt werden können. Dies würde einen wesentlichen Schritt zu ei-

nem stärkeren Bürokratieabbau für Lieferanten und Kunden bedeuten. 

  

• Gemeinsame Energienutzung (Energy Sharing): Die Vorgaben zur Gemeinsamen Ener-

gienutzung sollten im Gesetz auf das notwendige Maß beschränkt und durch eine 

BNetzA-Festlegung näher geregelt werden können. Diese Regelungstechnik ermöglicht 

es, dass Kosten und Nutzen der jeweiligen Umsetzungslösung sorgfältig abgewogen 

werden können. Energy Sharing verändert zwar die bilanzielle Abwicklung, führt aber 

nicht zu physikalischen Änderungen für das Netz oder zusätzlichem EE-Zubau. Es kann 

(und soll) jedoch die Akzeptanz und Beteiligung von Bürgern an der Energiewende stär-

ken (Teilhabe). Entscheidend wird aber die konkrete Umsetzung sein. Sie muss mög-

lichst, einfach, schlank und kostengünstig sein. Denn die Kosten müssen verursa-

chungsgerecht zugeordnet und von den Nutzern getragen werden. Eine Inanspruch-

nahme der Gesamtheit der Netznutzer ist weder sachgerecht noch vermittelbar. Um 

die Systemkosten möglichst gering zu halten, darf das Recht zur gemeinsamen Energie-

benutzung langfristig nicht über das Bilanzierungsgebiet hinausgehen. Die Abwicklung 

muss innerhalb angemessener Umsetzungsfristen, transparent, kostengünstig und mit 

der Branche abgestimmt erfolgen. Außerdem muss eine Synchronisation mit den Akti-

vitäten zum MaBiS-Hub erfolgen.  

 

• Internetplattform für Netzzugang und weitere Anwendungen: Die Befugnis zur Ausge-

staltung einer Plattform durch die BNetzA statt im Gesetz selbst ist zu begrüßen. Kos-

ten und Nutzen einer zentralen Internetplattform für den Netzzugang sowie zur Ab-

wicklung des Energy Sharings müssen im Sinne einer effizienten Umsetzung vor einer 

gesetzlichen Festlegung mit der Branche besprochen werden. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass ein Eingriff in bestehende Abläufe und Prozesslandschaften zu erheblichem 

Mehraufwand und auch Verzögerungen an anderen Stellen führen kann. Es gilt die be-

stehenden Instrumente der Branche (Netzanschlussportal, VNBdigital und 
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Marktkommunikationsprozesse) mit ihren jeweiligen Stärken zu verbinden. Zudem sind 

die Maßnahmen mit dem größten Nutzen für die Gemeinschaft aller Netznutzer zu pri-

orisieren. 

 

• Messstellenbetriebsgesetz: Positiv ist, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, die Vorga-

ben des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) zur Steuerung über intelligente Messsys-

teme mit den Regelungen des EEG besser zu verzahnen.  

Die gesetzlich vorgegebene Frist für den Rollout von IMS mit Steuerungseinrichtungen 

wird jedoch realistischerweise nicht umsetzbar sein und sollte im Sinne der Planbarkeit 

für alle Marktbeteiligten angepasst werden. Die neue Steuerungstechnik wird voraus-

sichtlich im Laufe des Jahres 2026 einsatzbereit sein, muss dann jedoch zunächst in der 

Praxis erprobt und in die jeweiligen Netzsysteme sicher integriert werden. Bis 2028 

muss es möglich bleiben, auch neue Anlagen vorübergehend mit bewährter Technik zu 

steuern, um die Stabilität der Stromnetze sicherzustellen. 

Eine flächendeckende Steuerung durch Netzbetreiber über Smart-Meter-Gateways 

wird realistisch erst nach dem 31. Dezember 2027 möglich sein. Daher sollte sich die 

Priorität des Rollouts im Jahr 2026 nicht allein an der Kombination aus Messsystem 

und Steuerungseinrichtung orientieren, sondern am Erreichen der sogenannten „Anla-

gensichtbarkeit“, sie ist die Voraussetzung für die Steuerung. Um den Ausbau nicht zu 

bremsen, müssen die gesetzlichen Ausstattungsquoten entsprechend angepasst wer-

den. Messstellen, die in dieser Übergangszeit zunächst nur mit einem intelligenten 

Messsystem ausgestattet werden, sollten bereits auf die Rolloutquote angerechnet 

werden, auch wenn die Steuerungstechnik erst später ergänzt wird. 

 

• Effizienter Rechtsschutz in der Netzregulierung: Der BDEW begrüßt ausdrücklich die 

vorgesehene Regelung in § 75 Abs. 3a EnWG. Sie trägt dazu bei, dass Rechtsschutz 

auch in den Festlegungsverfahren im Mehrebenensystem, wie sie nach der Unabhän-

gigkeit der BNetzA seit 2025 sukzessive etabliert werden, effizient und zielgerichtet er-

folgen kann. Ohne diese Rechtsänderung wären die Netzbetreiber gezwungen, allein 

zur Wahrung ihrer Rechtsposition bereits alle abstrakt-generellen Vorentscheidungen 

der Regulierungsbehörde gerichtlich anzufechten, um später auch die konkret-indivi-

duellen Festlegungen noch überprüfen lassen zu können. Mit der Neuregelung können 

die Unternehmen abwarten, ob und wie sich die konkrete Beschwer näher konkreti-

siert. Hiermit ist eine Effektivierung des Rechtsschutzes verbunden. 
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• Redispatch: Der BDEW begrüßt die Anpassungen und Ergänzungen in § 14 EnWG-E, 

mit denen der bilanzielle Ausgleich auf Verteilernetzebene in einer Übergangsphase 

ausgesetzt werden soll. Dadurch wird in den kommenden Jahren die Möglichkeit für 

ein schrittweises Vorgehen zur Schaffung eines verteilnetzweit umsetzbaren und effi-

zienten Redispatch 2.0 geschaffen. Im Detail sieht der BDEW aber noch Nachbesse-

rungsbedarf.  

 

• Energiefinanzierungsgesetz: Die vom BDEW seit Längerem geforderte Umstellung im 

Energiefinanzierungsgesetz auf einen rein finanziellen Ausgleich der Korrekturmengen 

im EE-Belastungsausgleich sehen wir sehr positiv.  

 

• EU-Gasbinnenmarktpaket: Der BDEW fordert weiterhin nachdrücklich die zeitnahe 

Umsetzung des 2024 in Kraft getretenen Gas- und Wasserstoffbinnenmarktpakets so-

wie weiterer erforderlicher Transformationsregelungen, damit die Verteilernetzbetrei-

ber die Instrumente in die Hand bekommen, die sie für eine erfolgreiche Transforma-

tion ihrer Netze benötigen. Nur so kann für alle beteiligten Akteure, nicht zuletzt auch 

die Netznutzer, langfristig Planungs- und Investitionssicherheit und damit Vertrauen in 

das Gelingen der Energiewende geschaffen werden.  

 

 

Im Einzelnen positioniert der BDEW sich wie folgt: 
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2 Zu Art. 1 – Änderungen im EnWG 

2.1 Regelungen zu Endkundenmärkten 

Der neue § 5 Abs. 4a EnWG-E setzt die Bestimmungen des Art. 18a der ergänzten Richtlinie 

2019/944 in nationales Recht um. Die Regelung basiert auf den Erfahrungen der Energiepreis-

krise 2022 als mehrere Lieferanten aufgrund ihrer spotbasierten Beschaffungsstrategie Insol-

venz anmelden mussten. Deren Kunden wurden dann dem jeweiligen Grundversorger zuge-

führt, der die fehlenden Strommengen wiederum zu hohen Preisen am Spotmarkt beschaffen 

musste und die Kosten dafür auf seine Bestandskunden umlegte. 

Wie in der Gesetzesbegründung dargelegt, praktizieren die meisten Versorger heute umfang-

reiches Risikomanagement. Die Risikovorsorge ist aufgrund § 91 Abs. 2 AktG gesetzlich ver-

pflichtend und betrifft Aktiengesellschaften und – folgend der Begründung der Bundesregie-

rung zum KonTraG (BT-Drucksache 13/9712) – auch GmbHs. Da diese Regelungen auf den 

Fortbestand der Gesellschaft als Ganzes zielen, ist das dadurch geforderte Risikomanagement 

umfassender als eine bloße Absicherung des Marktpreisrisikos für Stromlieferungen. Der Ge-

setzgeber sollte daher im Gesetz unmissverständlich klarstellen, dass ein aufgrund § 91 Abs. 2 

AktG oder vergleichbarer Regelungen implementiertes Risikomanagementsystem, das zudem 

regelmäßig von einem Wirtschaftsprüfer auditiert wird (z.B. nach IDW PS 340), geeignet ist, 

die Vorgaben aus § 5 Abs. 4a EnWG-E zu erfüllen. Andernfalls entsteht für die Lieferanten das 

regulatorische Risiko, mit ihren Risikomanagementsystemen diese Vorgaben nicht zu erfüllen 

und folglich Implementierungsaufwand für zusätzliche, im Zweifel sogar redundante Risikoma-

nagementsysteme. Dies gilt es im Hinblick auf eine kostengünstige Energieversorgung zu ver-

meiden. In jedem Fall darf die Bewertung der Angemessenheit von Risikostrategien nicht ein-

seitig, sondern muss transparent und auf Basis bestehender wettbewerbsneutraler Kriterien 

erfolgen. 

 

 Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpa-

pier „Endkundenmarkt“   

 

2.2 Änderungen im Redispatch  

Mit den in § 14 EnWG vorgesehenen Änderungen zum Redispatch soll die Verpflichtung der 

Stromverteilernetzbetreiber (VNB) zur Bereitstellung des bilanziellen Ausgleichs und das Recht 

der VNB zur Abnahme des bilanziellen Ausgleichs von Redispatch-Maßnahmen in einer Über-

gangsphase bis zum 1. Januar 2032 grundsätzlich ausgesetzt werden. In dieser Phase soll die 
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BNetzA gleichzeitig ermächtigt werden, den bilanziellen Ausgleich im Verteilernetz, auch teil-

weise, mit einer entsprechenden Festlegung zu regeln.  

Aus Sicht des BDEW gehen die Anpassungen grundsätzlich in die richtige Richtung. Begrüßens-

wert ist insbesondere, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen des EnWG für den Redis-

patch 2.0 angepasst und weiterentwickelt werden sollen. Zudem können die geplanten Anpas-

sungen, flankiert durch entsprechende Festlegungen der BNetzA, mehr Rechtssicherheit für 

den bilanziellen Ausgleich im Verteilernetz schaffen. Es besteht aber auch Verbesserungsbe-

darf.  

 

 Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpa-

pier „Netz- und Systemsicherheit“   

 

2.3 Übergangsversorgung in Mittelspannung und Mitteldruck sowie in der Umspannung 

von Niederspannung zur Mittelspannung, § 38a EnWG 

§ 38a EnWG-E orientiert sich an den vom BDEW im Jahr 2024 eingebrachten Entwurf für eine 

freiwillige Vereinbarung einer Übergangsversorgung. Grundsätzlich schafft § 38a EnWG-E eine 

gesetzlich verankerte Möglichkeit einer bilateralen Zuordnung von Letztverbrauchen ohne Lie-

fervertragszuordnung zu einem definierten Übergangsversorger und ist daher im Grundsatz zu 

begrüßen. Gleichwohl ist anzumerken, dass der vorgesehene § 38a EnWG-E keine vollumfäng-

liche Lösung für die mit dem BGH-Urteil vom 17. September 2024 (Az. EnZR 57/23) entstande-

nen Unsicherheiten darstellt. Insbesondere für die Fälle, in denen keine freiwillige Vereinba-

rung zwischen Grundversorger und Betreiber eines Elektrizitäts- oder Gasverteilernetzes über 

eine Übergangsversorgung zustande kommt oder eine Übergangsversorgung aufgrund wirt-

schaftlicher Gründe, die insbesondere in der Zahlungsfähigkeit des Letztverbrauchers liegen 

können, unzumutbar ist, schafft § 38a EnWG-E keine Abhilfe. Darüber hinaus sind auch noch 

einige weitere Aspekte in der Übergangsversorgung klärungsbedürftig. 

 

 Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpa-

pier „Übergangsversorgung“   

 

2.4 Energy Sharing, § 42c EnWG 

Die vorgesehene Regelung zur gemeinsamen Nutzung von Energie aus erneuerbaren Anlagen 

unter § 42c EnWG-E (Energy Sharing) setzt die Vorgaben aus Art. 15a der novellierten 
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Strombinnenmarktrichtlinie um, geht jedoch mit Blick auf den Zeitpunkt der Anwendung und 

des Umfangs über die Mindestanforderungen aus der Richtlinie hinaus. Die Richtlinie sieht 

vor, Letztverbrauchern die Teilhabe am Energiemarkt weiter zu vereinfachen und ist vor die-

sem Hintergrund grundsätzlich positiv. Gleichzeitig weist der BDEW auf die erhebliche Kom-

plexität der praktischen Umsetzung hin und fordert eine richtliniengetreue, aber praxistaugli-

che Ausgestaltung.  

Die Vorgaben zur Gemeinsamen Energienutzung sollten in ihrem Umfang auf das beschränkt 

werden, was gemäß den Vorgaben der Strombinnenmarktrichtlinie zwingend erforderlich ist 

und auch hier sollte der Gesetzgeber keine unnötigen Detailvorgaben zur Umsetzung und Ab-

wicklung in der Praxis treffen. Kosten und Aufwand müssen auch beim Energy Sharing dort an-

fallen, wo der Nutzen entsteht.  

 

Die Abwicklung und nähere Ausgestaltung des Energy Sharing sollte daher im Rahmen einer 

Festlegung durch die BNetzA erfolgen, um Flexibilität und eine sinnvolle Integration in beste-

hende und anstehende Marktprozesse (bspw. das BNetzA-Festlegungsverfahren zur zukünfti-

gen Aggregation und Abrechnung bilanzierungsrelevanter Daten (MaBiS-Hub)) zu ermögli-

chen. Dieses Vorgehen wäre europarechtskonform und würde deutlich mehr Flexibilität bie-

ten. Insbesondere die zeitlichen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen sind zwingend durch 

die BNetzA abzustimmen, sodass Synergieeffekte gehoben werden können. 

 

Zusätzliche Aufgaben für Netzbetreiber und Lieferanten sieht der BDEW kritisch, da die Res-

sourcen in der Branche bereits durch zahlreiche Digitalisierungs- und Transformationsprojekte 

stark gebunden sind. Die Unternehmen brauchen Zeit für die Durchführung und Konsolidie-

rung der erheblichen IT-Projekte. Umsetzungskonzepte müssen dies berücksichtigen, gerade 

auch wenn es um die Errichtung und den Betrieb einer Plattform zur Abwicklung des Energy 

Sharing geht (siehe dazu unten zu § 20b EnWG-E) 

Wir weisen darauf hin, dass für ein erfolgreiches Gesamtkonzept weitere Maßnahmen erfor-

derlich sind. So setzt bspw. Österreich für das Energy Sharing staatliche Mittel aus dem Ener-

gie- und Klimafonds ein. Es wurde eigens eine Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften 

gegründet, die die möglichen Nutzer aufklärt, berät, Musterverträge zur Verfügung stellt und 

fördert. Fehlt eine solche Koordinationsstelle steht zu befürchten, dass die Netzbetreiber fak-

tisch von den Nutzern des Energy Sharing als einzige Ansprechpartner wahrgenommen wer-

den und in eine Rolle gedrängt werden, die über ihren Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich 

hinausgeht. Um es deutlich zu sagen: Die Netzbetreiber werden die Beratungsleistung nicht 

übernehmen können. Dies hat auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme erkannt und for-

dert eine entsprechende Stelle. Aus Sicht des BDEW ist allerdings davon abzuraten, diese 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/845_MaBiS_Hub/BK6_MaBiS_Hub_node.html
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Aufgabe nun auch noch der BNetzA zuzuweisen. Die Behörde ist bereits mit vielen Aufgaben 

betraut, die sie auslasten. Hinsichtlich des Umfangs der teilnahmeberechtigen Anlagen geht 

der BDEW davon aus, dass sowohl Bestands- als auch Neuanlagen nach EEG erfasst sind. Die 

gemeinsame Nutzung sollte sich darüber hinaus zunächst auf eine Anlage je Letztverbraucher 

beschränken; eine Mehrfachteilnahme sollte erst nach Auswertung praktischer Erfahrungen 

geprüft werden.  

Zudem wird eine Klarstellung zur Definition von „Anlage“ und zur Ermittlung der Leistungs-

grenzen (für § 42c Abs. 7 EnWG) gefordert. Dabei bietet sich für die Frage, ob es sich um eine 

oder mehrere Anlagen handelt, die Bezugnahme auf den technischen Anlagenbegriff an. Eine 

Zusammenfassung ist nur bei Solaranlagen angezeigt, die hinter demselben Netzanschluss-

punkt betrieben werden. Diese Zusammenfassung sollte für die Anlagen gelten, die hinter ei-

nem Netzanschluss für die Zwecke der gemeinsamen Energienutzung messtechnisch zusam-

mengefasst werden sollen, d.h. auf die Anlagen, die für die gemeinsame Energienutzung be-

rücksichtigt werden sollen.  

Das Recht zur gemeinsamen Energienutzung sollte räumlich dauerhaft nicht über das Bilanzie-

rungsgebiet hinaus gehen. Die Einbeziehung weitere Gebiete erhöht die Komplexität deutlich 

und würde die Umsetzung verteuern. Vor diesem Hintergrund ist die Ausweitung auf angren-

zende Bilanzierungsgebiete in § 42 c Abs. 4 Nr. 2 EnWG-E zu streichen. Darüber hinaus sind die 

vorgeschlagenen Umsetzungsfristen zum 1.6.2026 bzw. 2028 unrealistisch und verkennen den 

notwendigen Aufwand bei den Verteilnetzbetreibern. Der Gesetzgeber sollte keine Fristen ge-

setzlich festlegen, deren Erreichung schon bei Beschlussfassung nicht möglich ist. Dies führt 

nur zu Frustration auf allen Seiten: Bei den verpflichteten Verteilnetzbetreibern aber auch bei 

den Netznutzern, die sich darauf verlassen, dass gesetzliche Fristen eingehalten werden kön-

nen. Der BDEW empfiehlt daher dringend, den Umsetzungszeitpunkt zu verlängern und im 

Sinne einer effizienten Umsetzung mit dem BNetzA-Festlegungsverfahren zur zukünftigen Ag-

gregation und Abrechnung bilanzierungsrelevanter Daten (MaBiS-Hub) zu synchronisieren. 

Aus Sicht des BDEW sollten für die Umsetzung hinsichtlich der Machbarkeit und auch Priorisie-

rung im Verhältnis zu anderen wichtigen Aufgaben für die Energieversorgung folgende Leitli-

nien gelten:    

BDEW-Forderungen:  

➢ Richtliniengetreue Umsetzung hinsichtlich des Umfangs   

 

➢ Klare Aufgabenverteilung, Kostenregelung und Begrenzung des Anwendungsbe-

reichs  

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/845_MaBiS_Hub/BK6_MaBiS_Hub_node.html


 

 Seite 12 von 26 

BDEW-Stellungnahme zum RegE EnWG - Stärkung Verbraucherschutz und weitere energierechtliche Vorschriften  

 

➢ Streichung der Ausweitung auf ein angrenzendes Bilanzierungsgebiet nach Absatz 4 

Nr. 2  

➢ Realistische Umsetzungsfristen für die Beteiligten 

➢ Schaffung einer Festlegungsbefugnis der BNetzA für die Umsetzung und Abwick-

lung des Energy Sharings in der Praxis   

 

 Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpa-

pier „Energy Sharing“   

 

2.5 Lieferantenwechsel, § 20a Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 EnWG 

In Umsetzung der EU-Vorgaben sieht der EnWG-Entwurf vor, dass der technische Vorgang des 

Energielieferantenwechsels ab dem 1. Januar 2026 binnen 24 Stunden vollzogen und an jedem 

Werktag möglich sein muss. Mit der Regelung wird nun auch die Sparte Gas erfasst.  

Der BDEW weist darauf hin, dass die Umsetzung der Maßnahme, mit Blick auf den Transfor-

mationspfad Gas, auf Basis der derzeit in Umsetzung befindlichen BNetzA-Festlegung zur GeLi 

Gas 2.0 erfolgen muss. Dadurch werden erneute IT- und Implementierungskosten in der Bran-

che vermieden und eine zeitgerechte Umsetzung der EU-Vorgaben ermöglicht. Weitreichen-

dere Umsetzungsideen sind weder sachgerecht noch zeitlich umsetzbar. 

 

2.6 Gemeinsame Internetplattform der Netzbetreiber für die Abwicklung des Netzzugangs, 

§ 20b EnWG 

Grundsätzlich unterstützt der BDEW die Automatisierung und jede Form der Erleichterung bei 

der Abwicklung von energiewirtschaftlichen Prozessen, insbesondere durch eine Digitalisie-

rung. Der Aufbau einer gemeinsamen Internetplattform zur Abwicklung des Netzzugangs be-

darf aber zunächst einer fundierten Analyse. So ist zum Beispiel völlig unklar, wie die Abgren-

zung zu den Netzanschlussportalen erfolgen soll, welche (Kosten-) Auswirkungen eine solche 

Plattform auf die IT-Systeme der Netzbetreiber haben wird und welchen Mehrwert sie bringt. 

Vielmehr erscheint es deutlich sinnvoller und effizienter, im ersten Schritt gemeinsame Vorga-

ben sukzessive zu entwickeln und dann zu prüfen, wie dies in einer zentralen Internetplatt-

form mit Mehrwert für alle abgebildet werden kann. In jedem Falle ist Doppelarbeit zu ver-

meiden.  
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Der in der Begründung ausgewiesene Erfüllungsaufwand für die zentrale Plattform erscheint 

zudem mit einmaligen Kosten von 50 Mio Euro sowie jährlichen Kosten von 11 Mio. Euro als 

unterschätzt. 

Grundsätzlich weist der BDEW darauf hin, dass die administrative Ausformung von Netzzu-

gangsregelungen und somit die Verfahren zur Abwicklung von Netzzugangs- oder Anschluss-

fragen nach den Regeln der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie in den ausschließlichen Aufga-

benbereich der Bundesnetzagentur fallen. Aus diesem Grund ist es richtig, dass das Gesetz 

nun Regeln für einen grundsätzlichen Rahmen (Leitlinien) schaffen soll, statt die Plattform ge-

setzlich auszugestalten. Es ist sinnvoll, dass die Regelung weiterer Details vor diesem Hinter-

grund der BNetzA vorbehalten bleibt. Daher sollten sich auch die gesetzlichen Vorgaben für 

die auf der Plattform abzuwickelnden Anwendungsfälle zunächst ausschließlich auf die Regist-

rierung von Energiegemeinschaften nach § 42c EnWG-E-beschränken. Eine unmittelbare Aus-

weitung auf Anwendungsfälle zu Zählpunktanordnungen und Verrechnungskonzepten würde 

den Umsetzungsaufwand signifikant erhöhen und schafft außerdem keinen Mehrwert für An-

schlusskunden, die diese Änderungen bereits in den bestehenden Netzzugangs- und Netzan-

schlussprozessen der Netzbetreiber vornehmen können. Erst nach Aufbau der Plattform sollte 

durch die BNetzA evaluiert werden, ob und wenn ja, welche weiteren Prozesse sich für eine 

Abwicklung über die Plattform eignen und wann eine Umsetzung erfolgen kann. 

Denn der vorgesehene Aufbau einer gemeinsamen Internetplattform ist sehr komplex und be-

deutet einen erheblichen Aufwand für die Netzbetreiber. Hier ist besonders auf einzurich-

tende Schutzmaßnahmen für Cybersicherheit für sensible Daten hinzuweisen. Auch in diesem 

Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass zusätzliche Aufgaben für Netzbetreiber und Lie-

feranten in jedem Einzelfall kritisch zu prüfen sind, da die Ressourcen in der Branche derzeit 

bereits durch zahlreiche Digitalisierungs- und Transformationsprojekte stark gebunden sind. 

Die Regelung besteht in der vorgelegten Ausgestaltung nicht den im Koalitionsvertrag der 

Bundesregierung ausdrücklich vereinbarten „Praxischeck” (Rz 1870).  

Darüber hinaus: Die Errichtung einer zentralen Plattform für den Netzzugang ist kosteninten-

siv. Sie darf nicht zulasten der Netzbetreiber gehen und muss regulierungsseitig anerkannt 

werden. Vor einer Umsetzung sind daher Kosten, Nutzen und die Verknüpfung mit bestehen-

den Systemen (z.B. MaBiS-Hub, digitale Netzanschlussverfahren) gemeinsam mit der Branche 

zu prüfen. Da Netzbetreiber bereits verpflichtet sind, elektronische Antragsverfahren zu nut-

zen, braucht es ein abgestimmtes, praktikables Konzept und eine breite Konsultation. Zudem 

muss verhindert werden, dass Daten doppelt gepflegt oder bestehende Netzanschlussportale 

erneut angepasst werden müssen. Eine Doppelung und Mehraufwand sind nicht akzeptabel. 

Daher sollte die BNetzA die Möglichkeit haben, die Anwendungsfälle nach Absatz 2 nicht nur 

zu konkretisieren, sondern auszuweiten oder einzuschränken. 
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Die EU-Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie, deren Vorgaben mit dem vorliegenden Entwurf um-

gesetzt werden sollen, sieht in Artikel 15 Absatz 6 (b) (ii) auch die Einrichtung einer Kontakt-

stelle vor, die praktische Informationen für die gemeinsame Energienutzung bereitstellt. In 

Österreich wurde bereits eine solche Stelle eingerichtet, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen, 

FAQ-Dokumente, Musterverträge und weitere Unterstützungsleistungen für die Umsetzung 

von Energiegemeinschaften bereitstellt. Die Erfahrung aus Österreich zeigt, dass eine solche 

Kontaktstelle einen hohen Mehrwert hat. Der BDEW spricht sich dafür aus, dass auch in 

Deutschland eine solche Kontaktstelle eingerichtet wird. Um die Unabhängigkeit der Kontakt-

stelle sicherzustellen und dem österreichischen Best-Practice-Beispiel zu folgen, sollte diese 

Kontaktstelle durch eine Behörde oder andere staatliche Stelle eingerichtet werden. Aus Sicht 

der Branche sollte allerdings nicht die BNetzA mit dieser Aufgabe betraut werden. Vielmehr 

sollte die BNetzA ihre Ressourcen auf die sachgerechte und möglichst unbürokratische Regu-

lierungslösungen für die Netze konzentrieren können. 

BDEW-Vorschlag:  

Die Regelung in § 20b Absatz 2 EnWG-E sollte wie folgt geändert werden: 

„(2) Über die Internetplattform nach Absatz 1 ist einem Anschlussnehmer, einem An-

schlussnutzer oder einem nach § 20 Absatz 1 Anspruchsberechtigten für die Abwicklung 

des Netzzugangs nach § 20 in benutzerfreundlicher Weise die Registrierung von Vereinba-

rungen nach § 42c mindestens der Austausch folgender Daten und Informationen zu ge-

währleisten:.  

1. die erstmalige Bestellung, die Änderung oder die Abbestellung von Zählpunktanordnun-

gen hinter einem Netzanschluss,  

2. die erstmalige Bestellung, die Änderung oder die Abbestellung von Verrechnungskon-

zepten hinter einem Netzanschluss sowie  

3. die Registrierung von Vereinbarungen nach § 42c. 

Die Regelung in § 20b Absatz 3 EnWG-E sollte wie folgt geändert werden: 

„(3) Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 nähere Bestimmun-

gen treffen  

1. zu dem Zeitpunkt bis zu dem die Internetplattform nach Absatz 1 zu errichten und zu be-

treiben ist,  

2. zu dem Zeitpunkt ab dem der Austausch der in Absatz 2 Nummern 1 bis 3 genannten 

Daten und Informationen über die Internetplattform zu gewährleisten ist,  
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3. zu der Konkretisierung der den in Absatz 2 genannten Anwendungsfällen inklusive ihrer 

Erweiterung oder Eingrenzung,  

4. zu der Beschränkung, Erweiterung oder Konkretisierung des Kreises berechtigter Nutzer-

gruppen der Internetplattform in Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall sowie  

5. zu Berechtigungskonzepten.“ 

Die Ausgestaltung der Plattform erfolgt auf der Grundlage einer Kosten-Nutzen-Analyse 

und soll die Kostentragung und Anerkennung der Kosten für die Netzbetreiber im Regu-

lierungsrahmen regeln.  

Nach Absatz 3 sollte ein neuer Absatz eingefügt werden: 

(4) Die Bundesregierung richtet eine Kontaktstelle ein, die Informationen für die Teilneh-

mer der gemeinsamen Energienutzung bereitstellt. 

. 

2.7 Erweiterung der Veröffentlichungspflichten, § 23c Abs. 2a und 2b EnWG-E 

Da § 23c Abs. 2a-2b EnWG-E auf den Regelungen des Art. 20a der RED III und damit auf einer 

europäischen Richtlinie fußt, ist es sinnvoll, als mittelfristigen Veröffentlichungsort im EnWG 

eine europäische Veröffentlichungsplattform zu ermöglichen. So können Markteilnehmer in 

ganz Europa Daten zum Elektrizitätsmix und den Treibhausgasemissionen der einzelnen Län-

der über eine gemeinsame Plattform und Schnittstelle beziehen und miteinander vergleichen. 

Die Stromgebotszone Deutschlands umfasst auch Luxemburg. Dieser Umstand spricht eben-

falls für eine Veröffentlichung auf einer gemeinsamen europäischen Internetplattform wie der 

Transparenzplattform von ENTSO-E. Den deutschen Übertragungsnetzbetreibern ist darüber 

hinaus bekannt, dass andere europäische Übertragungsnetzbetreiber ebenfalls einen gemein-

samen europäischen Veröffentlichungsort präferieren. Als Rückfalloption für den Veröffentli-

chungsort sollte jedoch auch eine nationale Internetplattform möglich sein. 

Den deutschen Übertragungsnetzbetreibern liegen trotz der gemeinsamen Gebotszone aus-

schließlich Daten für Deutschland vor. Das EnWG entfaltet keine Bindungswirkung für den lu-

xemburgischen Übertragungsnetzbetreiber CREOS. Daher regt der BDEW an, in der Gesetzes-

begründung klarzustellen, dass bei fehlenden Daten für Luxemburg die Veröffentlichung für 

die Gebotszone auch unter Ausschluss dieser Daten erfolgen kann. 

§ 23c Abs. 2a EnWG-E orientiert sich im Wesentlichen am Text von Art. 20a der RED III. Auch 

wenn die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind, die Vorgaben umzusetzen, weist der BDEW da-

rauf hin, dass bereits die Regelungen in der Richtlinie beschränkten Nutzen haben.  
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Die unter Abs. 2a Nr. 1 EnWG-E aufgeführten intelligenten Messsysteme sind aus Sicherheits-

gründen nicht in der Lage, Daten einer externen Datenquelle – wie z.B. die veröffentlichten 

Daten nach Abs. 2a EnWG-E – von einer Internetseite automatisiert (z.B. per Web-API) abzuru-

fen, zu importieren und zu verarbeiten. Daher ist kein Nutzen in diesem Zusammenhang er-

kennbar.  

Auch für die unter § 23c Abs. 2a Nr. 2 bis 4 EnWG-E angegebenen Anlagentypen und Systeme 

sind Umsetzbarkeit und Nutzen der Regelung zu hinterfragen. Die Übertragungsnetzbetreiber 

könnten zwar eine einheitliche Programmierschnittstelle für das automatische Auslesen der 

Daten entwickeln. Es stellt sich aber die Frage, ob eine Schnittstelle tatsächlich alle Marktteil-

nehmer und Systeme bedienen kann, da zumindest die Systeme untereinander nicht interope-

rable sind. Es ist aber auch nicht zielführend, für unterschiedliche Systeme unterschiedliche 

Schnittstellen per Gesetz festzulegen. Zudem gilt das Messstellenbetriebsgesetz nur in 

Deutschland, sodass eine Anwendung der dort enthaltenen Anforderungen sehr wahrschein-

lich die Nutzbarkeit der Daten auf deutsche Marktakteure begrenzen würde. Dies ist sicherlich 

nicht im Sinne der RED III. Daher sollte der Halbsatz „unter Beachtung der Vorgaben in Schutz-

profilen und in Technischen Richtlinien nach dem Messstellenbetriebsgesetz“ gestrichen wer-

den. 

Die Anlagen unter Nr. 1 und 4 sind in EnWG-E – wie in der Richtlinie – pauschal und ohne Dif-

ferenzierung angegeben. So fehlt etwa bei Ladepunkten für Elektromobile eine Unterschei-

dung nach Leistung oder öffentlich bzw. nicht-öffentlicher Zugänglichkeit. Die Wärme- und 

Kälteversorgungssysteme bleiben ohne Angabe zu Art und Leistung. 

Eine weitere Frage ist, wer die Kosten für eine entsprechende technische Bereitstellung tragen 

muss.  

Abs. 2b spezifiziert aktuell nicht, wem die Verteilnetzbetreiber die Daten zur Verfügung stellen 

sollen. Die Formulierung in der Begründung „bezieht die Betreiber von Verteilernetzen in die 

Verpflichtungen nach Absatz 2a ein“ lässt offen, ob es sich um eine Verpflichtung des Vertei-

lernetzbetreibers entsprechend jener der Übertragungsnetzbetreiber handeln soll oder ob die 

Übermittlung an den Übertragungsnetzbetreiber und die Veröffentlichung solcher zusätzli-

chen Daten durch den Übertragungsnetzbetreiber über die gemeinsame Schnittstelle erfolgen 

soll – für den Fall, dass solche Daten überhaupt beim VNB vorliegen.  

Zwingend zu bedenken ist auch, dass diese neuen Veröffentlichungspflichten bei allen be-

troffenen Marktrollen zu erheblichen zusätzlichen Belastungen beim Aufbau und Betrieb der 

notwendigen Schnittstellen führen. So sind für die Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 2a die 

Übertragungsnetzbetreiber höchstwahrscheinlich auf Zuarbeiten der nachgelagerten Netzbe-

treiber und Betreiber direkt angeschlossener Anlagen angewiesen. Dem BDEW ist bewusst, 
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dass die Regelung der Umsetzung einer Regelung aus einer Richtlinie bezweckt und die Kritik 

bereits auch die zugrundliegende Regelung in Art. 20a RED III trifft. Trotzdem ist hier noch ein-

mal deutlich herauszustellen, dass diese Regelung einen erheblichen bürokratischen Aufwand 

bei vagem Nutzen verursacht.  

Zudem sieht der BDEW vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Lage die zunehmende 

Zahl der Veröffentlichungspflichten für die Energiewirtschaft grundsätzlich kritisch. Sie stehen 

in einem Spannungsverhältnis zu der laufenden Umsetzung verschiedener gesetzgeberischer 

Aktivitäten zum Schutz von Energieversorgungsanlagen, aber auch relevanter Unternehmen 

insgesamt. Es ist daher zu hinterfragen, ob tatsächlich alle im § 23c EnWG-E genannten, teils 

potenziell sicherheitsrelevanten Daten, über einheitliche digitale Schnittstellen jedermann zu-

gänglich gemacht werden sollten. 

 

2.8 Planung- und Zulassungsrecht, elektromagnetische Beeinflussung 

Der BDEW begrüßt viele der im Rahmen der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes 

(EnWG) vorgesehenen Anpassungen, da sie weitere Schritte zur Beschleunigung der Umset-

zung von Energieinfrastrukturprojekten, zur Vereinfachung von Genehmigungsverfahren so-

wie zur Verbesserung der Rechtssicherheit darstellen. Hervorzuheben sind: 

• die Regelungen zum Abwägungsvorrang für Energiespeicher- und Verteilnetze (§§ 11c, 

14d EnWG),  

• die fakultativen Planfeststellungsverfahren (§ 43 Abs. 2 EnWG) sowie  

• die Aktualitätsvermutung für Umweltgutachten (§ 43b EnWG).  

Gleichzeitig sieht der BDEW in verschiedenen Punkten weiteren Anpassungsbedarf, um die in-

tendierten Beschleunigungseffekte in der Praxis vollumfänglich zu realisieren. Dazu zählen ins-

besondere Vorschläge  

• zur Anpassung des Entschädigungsregimes nach § 17e EnWG, um den Weiterbetrieb von 

Offshore-Windparks über 25 Jahre hinaus zu ermöglichen, Investitionsanreize zu schaf-

fen und neue Anlagen sowie Netzanbindungen auf eine Betriebsdauer von 35 Jahren 

auszulegen, 

• zur Ausweitung der Regelungsbereiche auf Gas- und Wasserstoffinfrastruktur, zur Kon-

kretisierung rechtlicher Begriffe und Anwendungsbereiche (z. B. freiwilliger Planfeststel-

lung nach § 43 Abs. 2 und bei Aktualitätsvermutung nach § 43b EnWG),  

• zur Vermeidung auslegungsbedingter Verzögerungen (z. B. bei der Leitungslängenbe-

wertung in § 43 EnWG), 
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• sowie zur Flexibilisierung von Erstattungsregelungen für technische Schutzmaßnahmen 

(§ 49a EnWG).  

Darüber hinaus bedarf es einer Nachschärfung bestehender Vorschriften, wie bei der Umset-

zung beschleunigter Schutzmaßnahmen nach § 49c EnWG, um die Netzmodernisierung effek-

tiv voranzutreiben. 

 

 Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpa-

pier „Planung- und Zulassungsrecht und elektromagnetische Beeinflussung“   

 

2.9 Fehlerhafte Gebote und Ausdehnung des Grads des Verschuldens in den §§ 95 und 95a 

EnWG 

Mit der EnWG-Novelle sollen u.a. auch die §§ 95 und 95a EnWG geändert werden. Die neuen 

Vorschriften sollen den Anwendungsbereich des bisherigen § 95 Absatz 1b erweitern. Bisher 

wurden handelsgestützte Marktmanipulationen ohne nachgewiesene Einwirkungen auf Preise 

von Energiegroßhandelsprodukten nur bei vorsätzlichem Handeln mit Bußgeldern belegt. Die 

vorliegende Novelle will diese Vorgabe absenken und bereits leichtfertiges Handeln mit Bußgel-

dern belegen und argumentiert hierbei mit einer „einhelligen europäischen Auslegung“. Aus 

Sicht des BDEW lässt sich diese Argumentation nicht nachvollziehen. Die vorliegende Novelle 

verweist auf den Text der zugrundeliegenden REMIT-Verordnung, die ihrerseits keine Vorgaben 

zum Grad des Verschuldens macht. Mit der nun vorgeschlagenen Aufnahme des Maßstabs der 

Leichtfertigkeit in die Norm könnten so auch irrtümlich fehlerhafte Gebote („erroneous orders“) 

zum Tatbestand gezählt werden. Aus Sicht des BDEW ist dies nicht nachvollziehbar, da irrtüm-

lich fehlerhafte Gebote, selbst leichtfertig abgesetzt, eben keine gezielte Marktmanipulation 

darstellen können. Ein einzelnes fehlerhaftes Gebot, etwa durch zum Beispiel fehlerhaft ausge-

füllte Meldungen, ist nicht geeignet um die Anforderungen nach § 2 Nummer 2 REMIT zu erfül-

len, da solche Angaben zum Beispiel kein künstliches Preisniveau erzielen können. Eine solche, 

nach der REMIT, intendierte Definition von Marktmanipulation kann nur durch vorsätzliche 

Handlungen vorliegen.  

Die vorgeschlagenen Änderungen in den §§ 95 und 95a EnWG sind daher abzulehnen. Aus 

Sicht der Energiewirtschaft sollten die regulatorischen Ressourcen dazu eingesetzt werden, 

vorsätzliche Marktmanipulation aufzuklären und zu verfolgen. Fehler, zum Beispiel durch 

menschliches Versagen verursacht, sollten nicht als Marktmanipulation betrachtet werden – 

auch die Annahme, dass es sich hierbei um einheitliche europäische Rechtsauslegung handelt, 

gibt es nicht, sie wäre vom Wortlaut der REMIT auch nicht gedeckt. 
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2.10 Analyse des Grundversorgungssystems, § 118 Abs. 1 EnWG-E 

Der BDEW spricht sich für eine Streichung der Regelung in § 118 Absatz 1 EnWG-E aus. In 

Deutschland gibt es schon seit vielen Jahren ein vorbildliches System der Grundversorgung, 

das sich auch in den Krisenjahren bewährt hat. Zur Vermeidung unnötiger bürokratischen Auf-

wand kann daher auf einen Evaluierungsbericht verzichtet werden.  

Bis zum 1. Juli 2027 soll seitens des BMWE einen Bericht zur Evaluierung der Grundversorgung 

nach § 36 EnWG vorliegen, in dem insbesondere das Verfahren zur Bestimmung des Grund-

versorgers nach § 36 Abs. 2 EnWG und mögliche alternative Verfahren untersucht werden. 

BDEW weist darauf hin, dass die Vorgaben des neuen EU-Strommarktdesigns zur Grundversor-

gung sich nur auf Mitgliedstaaten beziehen, die bisher kein Grundversorgungssystem imple-

mentiert haben. Eine Evaluierung der Grundversorgung, insbesondere des Verfahrens zur Be-

stimmung des Grundversorgers, ist nicht erforderlich, nachdem das bestehende Grundversor-

gungssystem den aktuellen, europäischen Vorgaben entspricht und es sich gerade erst in Zei-

ten der Energiekrise offenkundig und nachhaltig als stabil und krisensicher bewährt hat. Damit 

hat sich insbesondere auch das Verfahren zur Bestimmung des Grund- und Ersatzversorgers 

bewährt. Die entsprechend § 36 Abs. 2 EnWG festgestellten Grund- bzw. Ersatzversorgungs-

unternehmen haben 2021 allein im Strombereich Hunderttausende Kunden anderer Lieferan-

ten vor einem Versorgungsausfall bewahrt. Dies erfolgte trotz der von der Energiekrise ausge-

lösten, schwierigen Rahmenbedingungen zu einem Zeitpunkt, zu dem zahlreiche „andere“ 

Energieversorgungsunternehmen die Versorgung ihrer Kunden nicht mehr gewährleisten 

konnten oder wollten. Bei diesen EVU war z. B. Folgendes zu beobachten:   

• insolvenzbedingte Versorgungsausfälle 

• rechtswidrige Kündigungen durch EVU, die ihre Kunden wegen der hohen Beschaf-

fungskosten nicht länger beliefern wollten oder sogar ausdrücklich beim Grund- und 

Ersatzversorger „zwischenparken und anschließend zurückholen“ wollten 

• rechtswidrige und extreme Preisanpassungen unter Nichtbeachtung der gesetzlichen 

und vertraglichen Voraussetzungen, so dass nicht nur Gerichte, sondern sogar die 

BNetzA einschreiten musste  

• Zurückweisungen von Kündigungen der Kunden wegen drastischer Preiserhöhungen 

mit dem Argument, die vorangegangene Preiserhöhung sei „aus Versehen“ erfolgt. 

Die verpflichtende Einführung eines Versorgers letzter Instanz (= Ersatzversorger) durch die 

novellierte Strommarktrichtlinie EU (2024/1711), die laut Gesetzesbegründung Anlass der Eva-

luierung ist, ändert daran nichts. Mitgliedstaaten sind entsprechend Art. 27 a zur Einführung 

eines Versorgers letzter Instanz nur verpflichtet, wenn sie noch kein entsprechendes (Ersatz-

versorgungs-)System geschaffen haben. In Deutschland ist das System der Versorgung letzter 
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Instanz durch § 38 EnWG bereits seit 2005 etabliert.  Auch die Vorgaben des Art. 27, die die 

Grundversorgung betreffen, sind in Deutschland umgesetzt.  

Die deutsche Grund- und Ersatzversorgung hat ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. 

Sie gewährleistet seit 20 Jahren eine sichere und zuverlässige Energieversorgung. Die bloße 

Änderung einer EU-Richtlinie, deren Vorgaben zudem erfüllt sind, sollte nicht ein langjähriges, 

krisenerprobtes System in Frage stellen. Das deutsche Grundversorgungs-Modell könnte hier-

bei sogar als Vorbild für andere Mitgliedstaaten, die noch keines besitzen, dienen.  

 

2.11 Übergangsregelung für das Zertifizierungsverfahren der Wasserstofftransportnetzbe-

treiber, § 118 Absatz 3 EnWG  

Die Übergangsregelung für das Zertifizierungsverfahren der Wasserstofftransportnetzbetrei-

ber ist zu begrüßen. Sie sollte so schnell wie möglich umgesetzt werden.   

2.12 Verordnungsermächtigung und Übergangsregelung für eine Haftung, § 11 Absatz 3 

und § 118 Absatz 2 EnWG-E 

Der BDEW unterstützt die Aufnahme einer Übergangsvorschrift in § 118 Absatz 2 nach der die 

bisherigen Regelungen in § 5 GasNZV bzw. § 25 StromNZV weiter Anwendung finden, um eine 

Fortgeltung der bestehenden Praxis zu sichern. Das gilt auch für eine zusätzliche Möglichkeit 

des Verordnungsgebers, eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Der BDEW teilt die Auf-

fassung, dass anderenfalls eine Regelungslücke entstünde, die Netzbetreiber einem unkalku-

lierbarem Haftungsrisiko aussetzen würde.  

2.13 Übergangsregelung für den Netzanschluss von Biogasaufbereitungsanlagen, § 118 

Abs. 4 EnWG-E 

Der BDEW kann die Aufnahme einer Übergangsvorschrift in § 118 Abs. 4 EnWG-E aus Gründen 

der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit nachvollziehen, wonach Netzanschlussbegehren, die 

bis zum 30. Juni 2026 gestellt werden, weiterhin nach den Regelungen des § 33 Absatz 1 bis 9 

der mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft tretenden Gasnetzzugangsverordnung 

(GasNZV) behandelt werden, auch wenn der Anschluss der Anlage bis zum Jahresende nicht 

erfolgt sein sollte.  

Die in diesem Zusammenhang notwendigen, klarstellenden Ausführungen in der Gesetzesbe-

gründung begrüßt der BDEW, womit zum Ausdruck kommt, dass auch solche Kosten der Netz-

betreiber, die infolge des neuen Absatzes 4 ab dem 1. Januar 2026 für den Netzanschluss ent-

stehen, auch gemäß § 20b GasNEV gewälzt werden können. Um für die regulierten Gasnetzbe-

treiber dauerhafte Rechtssicherheit auch nach dem Auslaufen der GasNEV zu erhalten, und 
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damit die tatsächliche Realisierung von zukünftigen Einspeisungen sicherzustellen, muss das 

Instrument der Biogas-Umlage in der Folge darüber hinaus dauerhaft gesetzlich im EnWG ver-

ankert werden. Es stellt sicher, dass die lokal entstehenden Netzanschlusskosten nicht von 

den Verbrauchern im betreffenden Netzgebiet, sondern von der Gemeinschaft der Netznutzer 

getragen werden.  

2.14 Weitere erforderliche Änderungen EnWG 

Der BDEW sieht zudem weitere wichtige Themen, die geregelt werden sollten  

 

• Klarstellung der Abgrenzung von Energieversorgungsnetzen und Kundenanlagen 

Die Abgrenzung zwischen Energieversorgungsnetzen und Kundenanlagen nach der BGH- 

Rechtsprechung (Urteil vom 13.05.2025 und das damit verbundene EuGH-Urteil vom 

28.11.2024) muss dringend gesetzlich erfolgen. Zu empfehlen ist eine sorgsame Abschichtung 

entsprechend den jeweiligen (vielfältigen) Konstellationen. Im Ergebnis muss sichergestellt 

werden, dass die Energieanlagen, die offensichtlich auch auf europäischer Ebene nicht als 

Energienetze angesehen wurden, regulatorisch auch weiter als Kundenanlagen eingestuft 

werden können. Dazu gehören beispielsweise Hausinstallationen in größeren Mehrfamilien-

häusern wie auch Energieanlagen, über die Energie auf einem Betriebsgelände an konzernver-

bundene Unternehmen verteilt oder die fremdbetriebene Werkskantine mitversorgt werden. 

Würden solche Energieanlagen per se als Energieversorgungsnetze angesehen, würden alle 

Beteiligten mit den schon für die bestehenden Energieversorgungsnetzen nur mit erheblichem 

Aufwand zu folgenden regulatorischen Lasten überzogen, ohne dass dem ein Nutzen gegen-

überstünde. Notwendig ist deshalb ein sinnvolles und ausgewogenes Verständnis des Begrif-

fes „Energieversorgungsnetz“, dass die oben genannten Fälle nicht per se sondern ggf. Nur im 

Einzelfall umfasst. Dies lässt sich nach Auffassung des BDEW mit den europäischen Vorgaben 

gut vereinbaren. Sollte dies im Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahren nicht umsetz-

bar sein, plädiert der BDEW dringend für die Einführung einer Übergangsregelung. Eine sol-

che Übergangslösung muss mindestens klarstellen, dass die betroffenen Netze die Vorgaben 

zur informatorischen Entflechtung nach § 6b EnWG und den Belastungsausgleich nach EnFG 

erst nach einer ausreichenden Vorbereitungszeit zu erfüllen haben.   

BDEW-Vorschlag:  

Der Anwendungsbereich der Definition des Energieversorgungsnetzes muss klargestellt 

werden.  

Hilfsweise sollte in § 118 EnWG folgender neuer Absatz aufgenommen werden: 
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„(XX) Auf Betreiber von Energieanlagen, die auf der Grundlage von § 3 Nr. 24a als Kun-

denanlage an ein Energieversorgungsnetz angeschlossen worden sind und deren Ener-

gieanlage durch die europarechtskonforme Auslegung als Energieversorgungsnetz ein-

zustufen ist, finden Vorgaben zur Rechnungslegung und internen Buchführung nach § 6b 

erstmals zu Beginn des jeweils zweiten vollständigen Geschäftsjahres nach (Einsetzen 

Inkrafttreten des Gesetzes) Anwendung. Bis dahin gelten Betreiber diese Anlagen nicht 

als Betreiber von Energieversorgungsnetzen im Sinne von § 3 Nr. 4.“ 

 

• Hinweis zu redaktionellem Änderungsbedarf 

Der BDEW weist darauf hin, dass die in § 13g EnWG namentlich genannten Braunkohleblöcke 

mittlerweile alle endgültig stillgelegt sind. Die in § 50d aufgeführten Fristen sind abgelaufen. § 

50d EnWG wird daher jedenfalls in der bestehenden Form nicht mehr benötigt.  

3 Zu Art. 17 - Änderung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz 

§ 22 NABEG – Nachbeteiligungen nach dem VwVfG nicht erschweren 

Durch die Änderung des § 22 NABEG sollen an Stelle der vermeintlich höheren Anforderungen 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes für Nachanhörungen nach § 73 Absatz 8 VwVfG zukünftig 

auch die Anforderungen des NABEG gelten. Es erscheint indes fraglich, ob die Neuregelung 

tatsächlich zu einer Verfahrenserleichterung führt, da im Fall des § 73 Abs. 8 VwVfG anders als 

nach § 22 Abs. 7 S. 1 NABEG in der Regel gerade keine Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt, son-

dern eine bilaterale Nachbeteiligung der Betroffenen ermöglicht wird. Entgegen den Ausfüh-

rungen in der Gesetzesbegründung könnte die Änderung des § 22 NABEG eine Verschärfung 

ggü. § 73 Abs. 8 VwVfG darstellen, weil in § 73 Abs. 8 VwVfG die Öffentlichkeitsbeteiligung mit 

Auslegung die Ausnahme, nicht die Regel darstellt. Aus Vorhabenträgersicht ist daher grds. zu 

bevorzugen, wenn die Beteiligung nach § 73 Abs. 8 VwVfG erfolgen kann, da dies in der Regel 

weitaus weniger aufwändig ist.  

Es sollte daher klargestellt werden, dass die Anwendung des § 22 NABEG in Bezug auf § 73 

Abs. 8 VwVfG nur für die Fälle gelten soll, in denen tatsächlich eine Öffentlichkeitsbeteiligung 

stattfindet. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass § 73 Abs. 8 VwVfG den Begriff der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nicht verwendet. 

4 Zu Art. 18 - Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes 

Der schnelle Rollout von intelligenten Messystemen ist von höchster Bedeutung für die anste-

hende Herausforderungen im Sinne der Energiewende. Zum einen ist die Sichtbarkeit der 
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Anlagen für die Systemsteuerung von enormer Relevanz und zum anderen eröffnen Steue-

rungsmöglichkeiten weitere Optionen zur besseren Auslastung der Netze und können die 

Netzsicherheit gewährleisten. 

Im Sinne eines effizienten Rollouts ist aber aus den Erfahrungen seit Inkrafttreten des MsbG 

(2016) festzustellen, dass insbesondere gesetzliche gesetzte Fristen praxisgerecht und realis-

tisch erreichbar sein sollten. Die im Februar 2025 in Kraft getretene Quotenregelung sieht vor, 

dass der Rollout schon zum Ende des Jahres 2026 neben dem Einbau eines intelligenten Mess-

systems auch den Einbau von Steuerungseinrichtungen umfassen muss und sich die zu erfül-

lende Rolloutquote daran bemisst, ob beides verbaut ist. Um zu verhindern, dass der Rollout 

aufgrund fehlender Steuerungseinrichtungen stockt, muss die grundsätzlich richtige, aber für 

den Start zu starre Verknüpfung des Einbaus intelligenter Messsysteme und des Einbaus von 

Steuereinrichtungen in den Rollout-Quoten vorübergehend flexibler gestaltet werden.  

 Messstellenbetreiber in geschlossenen Verteilernetzen, die selbst kritische Infrastrukturen 

betreiben, und unabhängig davon besondere Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten haben 

(Flughäfen, Industrieparks) sollten darüber hinaus unter bestimmten Voraussetzungen von 

den Rolloutpflichten ausgenommen werden, soweit weder sicherheitstechnisch noch von der 

Funktionalität her keine Vorteile, sondern eher Nachteile entstehen. 

Zudem haben sich bereits verschiedene Unklarheiten in dem derzeit geltenden Gesetzestext 

gezeigt, auf die der BDEW hinweisen möchte.  

Ausführliche Begründungen zu den hier aufgeführten Punkten sowie weitere Ausführungen zu 

den gesetzlichen Anpassungen hinsichtlich der Einbeziehung von Wasserstoff sowie zu Halte-

frist und Bündelangeboten sind dem separaten Themenpapier zum Messstellenbetriebsgesetz 

zu entnehmen. Des Weiteren macht der BDEW darin Vorschläge zu Themen, die er bereits im 

Rahmen des PV-Spitzen-Gesetzes adressiert hat und bei denen aus Sicht des BDEW noch An-

passungsbedarf besteht. 

Wichtigste Forderungen in diesem Zusammenhang sind: 

➢ Die Verlängerung der Frist für den agilen Rollout auf den 31. Dezember2027 in § 31 

MsbG und Klarstellung der Folgen für die Quotenregelung 

➢ Die Änderung von § 14a EnWG hinsichtlich der Steuerung über das Gateway 

➢ Die Aufnahme einer kostenschützenden Regelung für übergangsweise eingesetzte kon-

ventionelle Steuerungstechnik für betroffene Anschlussnutzer 

➢ Die Schaffung einer Ausnahme von der Ausstattungsverpflichtung für geschlossene 

Verteilernetzbetreiber mit hohen Sicherheitsanforderungen 

➢ Die Schaffung realistischer Vorgaben für die Einbeziehung von Wasserstoff 
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➢ Einführung konsistenter Anreize für bessere Messwertqualität und fristgerechte Über-

sendung 

 

 Siehe dazu ausführlich und mit konkreten Formulierungsvorschlägen das Themenpa-

pier „Messstellenbetriebsgesetz“ und das Themenpapier „Anlagensteuerbarkeit“ 

5  Artikel 22 - Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

Da in diesem Artikelgesetz im Wesentlichen Folgeänderungen anderer Artikel behandelt wer-

den, konzentriert sich die Stellungnahme zum EEG auf die Punkte, die mit diesen Änderungen 

zusammenhängen, namentlich dem Steuerungsrollout nach dem MsbG. Entsprechende Ände-

rungsvorschläge für §§ 9 und 10b EEG 2023 finden sich im Themenpapier „Anlagensteuer-

barkeit“. Ausdrücklich begrüßen wir die vorgesehene Klarstellung in § 10 Abs. 1 EEG 2023-

RegE, dass im Anwendungsbereich der NAV auch die Fachkundeerfordernisse nach der NAV 

gelten, insbesondere die Notwendigkeit der Eintragung in das Installeursverzeichnis des Netz-

betreibers. 

Der BDEW weist darüber hinaus darauf hin, dass im Falle von gemischt genutzten Stromspei-

chern eine gesetzliche Disparität zwischen dem Anlagenbegriff nach § 3 Nr. 1 und den För-

dervoraussetzungen in § 19 Abs. 3 bis 3b EEG 2023 besteht: Nach § 3 Nr. 1, 2. Alternative, 

EEG 2023 gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus 

erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie um-

wandeln, als Anlage im Sinne der ersten Alternative der Regelung. Mischspeicher, die Strom 

sowohl aus EEG-Anlagen als auch aus dem Netz als Graustrom beziehen, sind wegen des Aus-

schließlichkeitsprinzips folglich keine solchen Anlagen. Sie wären aber nach Maßgabe der 

kommenden MiSpeL-Festlegung der BNetzA berechtigt, für den EEG-Stromanteil eine EEG-För-

derung zu verlangen, soweit sie den Strom in das Netz einspeisen. Bereits dies ist schon ein 

gesetzlicher Widerspruch, da eine Nicht-EEG-Anlage eine EEG-Förderung erhalten könnte.  

Offenkundig wird dies aber bei der Berechtigung zur Ausstellung von Herkunftsnachweisen: 

§ 79 Abs. 1 EEG 2023 berechtigt das UBA, nur für Strom aus „Anlagen“ im Sinne von § 3 Nr. 1 

EEG 2023, also aus „reinen“ EEG-Anlagen und „reinen“ EEG-Speichern, Herkunftsnachweise 

auszustellen. Das bedeutet, dass dieser Anlagenbegriff auch für die EEV und dieser nachgela-

gert für die HkRNDV gilt. Dementsprechend sind Mischspeicher keine „Anlagen“ im Sinne von 

§ 3 Nr. 1 EEG 2023. Für den EEG-Strom aus diesen Anlagen dürften Betreiber dieser Speicher 

keine EE-Herkunftsnachweise beantragen und herausgeben, selbst wenn der Speicher die Vor-

gaben der kommenden MiSpEl-Festlegung einhält. Damit können diese Strommengen auch 

nicht über einen Direktvermarktungs-Bilanzkreis für die „sonstige Direktvermarktung“ als 

Strommengen, die für die Generierung von EE-Herkunftsnachweisen an Letztverbraucher 
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verkauft werden, vermarktet werden, anders als sonstige EEG-Strommengen in der sonstigen 

Direktvermarktung. Im Sinne der Stromkennzeichnung würden diese Strommengen daher 

weiterhin Graustrommengen bleiben, was der Funktion des § 19 Abs. 3a bis 3c EEG 2023 i.V. 

mit der kommenden BNetzA-Festlegung entgegensteht, gerade diese grüne Eigenschaft zu er-

halten. Dies erfordert dann eine entsprechende Anpassung von § 3 Nr. 1, 2. Alt, EEG 2023. 

Eine Verlagerung dieser Änderung in die kommende EEG-Novelle wird nach aktuell wahr-

nehmbarem Zeitplan der EEG-Novelle zu spät kommen, da die BNetzA-Festlegung wahrschein-

lich vor Abschluss der Novelle in Kraft treten wird. Daher sollte § 3 EEG 2023 im Zug dieser 

EnWG-Novelle entsprechend angepasst werden.  

Im Übrigen wird der BDEW für die nächste EEG-Novelle weitere Änderungsvorschläge abstim-

men und einbringen, wie etwa weitere Änderungen beim EE-Netzanschluss und förderseitige 

Anpassungen. 

 Siehe dazu ausführlich das Themenpapier „Anlagensteuerbarkeit“ 

6 Zu Art. 23 – Änderung des KWK-Gesetzes 

Der BDEW sieht in Art. 23 des Regierungsentwurfs folgende Änderungen bzw. Ergänzungen als 

notwendig an:  

Aufgrund des „KWKG-Änderungsgesetzes 2025“ wurde § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KWKG dahinge-

hend geändert, dass nur noch KWK-Anlagen förderfähig sind, die Strom auf Basis von Abfall, 

Abwärme, Biomasse, gasförmigen oder nicht fossilen flüssigen Brennstoffen gewinnen“. Hier 

muss zum einen die bereits in der Begründung des KWKG-Änderungsgesetzes genannte, aber 

im Gesetzeswortlaut nicht existierende Übergangsregelung für Bestandsanlagen in das Gesetz 

eingearbeitet werden. Zum anderen muss der Begriff „flüssige Brennstoffe“ in Abgrenzung z.B. 

zu Flüssiggas definiert werden.  

Außerdem sollte bei der Übergangsregelung für die negativen Preise und die Definition des 

Spotmarktpreises nicht der 25. Februar 2025 als Stichtag genommen werden, sondern der 1. 

April 2025, der Zeitpunkt des Inkrafttretens des „KWKG-Änderungsgesetzes 2025“.  

Darüber hinaus muss das Verhältnis zwischen nicht mehr förderfähigen KWK-Strommengen 

wegen Erzeugung zu Negative-Preise-Zeiten und der Gesamtzahl der förderfähigen Vollbe-

nutzungsstunden im Gesetzeswortlaut klargestellt werden. Nur hierdurch wird für Anlagen- 

und Netzbetreiber hinreichende Rechtssicherheit hergestellt.  

Schließlich fehlt in der KWK-Ausschreibungsverordnung die Rechtsgrundlage für die KWK-

Ausschreibungen ab 2026. Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 KWKAusV hat die Bundesregierung rechtzei-

tig einen Vorschlag für die Verteilung des jährlichen Ausschreibungsvolumens für die Jahre ab 
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2026 vorzulegen. Dies ist bislang unterblieben und muss mindestens für das Jahr 2026 nachge-

holt werden.  

Da die im geltenden KWK-Gesetz enthaltenen Übergangsregelungen einschließlich der durch 

die vorliegende Novelle vorgesehenen Präzisierungen für die KWK-Anlagenbetreiber sowie 

Wärme- und Kältenetzbetreiber keinen hinreichenden Investitionsschutz für eine Inbetrieb-

nahme von in Umsetzung befindlichen Projekten nach 2026 geben, sieht der BDEW eine un-

mittelbare Verlängerung des KWK-Gesetzes unabhängig von der ohnehin im Rahmen des Koa-

litionsvertrags angekündigten KWKG-Weiterentwicklung als dringend erforderlich an, wenn 

der EuGH die KWKG-Förderungen nicht als staatliche Beihilfen ansieht.  

 

 Siehe dazu ausführlich das Themenpapier „Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz“ 

7 Zu Art. 24 – Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes 

Zum Energiefinanzierungsgesetz sieht der BDEW noch geringfügigen Änderungsbedarf bei der 

zu begrüßenden Umstellung auf einen rein finanziellen Korrekturmechanismus des EE-Belas-

tungsausgleichs und regt weitergehende Änderungen für die Gleichstellung von geschlosse-

nen Verteilnetzbetreibern mit anderen Verteilnetzbetreibern an. 

Da der Regierungsentwurf eine Streichung des beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalts 

in § 68 EnFG vorsieht, sind weitergehende Anpassungen der Meldepflichten und -fristen erfor-

derlich, um eine massengeschäftstaugliche Abwicklung dieser Privilegierung überhaupt zu er-

möglichen.  

Schließlich muss die letzte Stufe des EnFG-Belastungsausgleichs zwischen ÜNB und VNB mit 

einer Übergangsfrist versehen werden, damit die nach der aktuellen EuGH- und BGH-Recht-

sprechung zum Begriff „Kundenanlage“ gestiegene Anzahl an Verteilernetzbetreibern effektiv 

am EnFG-Belastungsausgleich teilnehmen kann. Dies gilt sowohl hinsichtlich der insoweit ggf. 

bei nachgelagerten Netzbetreibern zu verortenden, an Letztverbraucher abgegebenen Strom-

mengen, als auch hinsichtlich der dann zu erfüllenden Meldepflichten der Netzbetreiber. Auf-

grund dieser praktischen Schwierigkeiten, verbunden mit einer weiterhin bestehenden, unkla-

ren Abgrenzung zwischen den Begriffen „Kundenanlage“ und „Elektrizitätsverteilernetz“ plä-

diert der BDEW für die Schaffung einer entsprechenden Übergangsregelung für die Anpassung 

des EnFG-Belastungsausgleichs bis zum Ende des Jahres 2027. 

 

 Siehe dazu ausführlich das Themenpapier „Energiefinanzierungsgesetz“ 

 


